
Bayerisches Staatsministerium des 
Innern, für Bau und Verkehr 

 

Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 
80524 München 

 

Telefon: 089 2192-01 E-Mail: poststelle@stmi.bayern.de Odeonsplatz 3  80539 München 
Telefax: 089 2192-12225 Internet: www.innenministerium.bayern.de U3, U4, U5, U6, Bus 100 (Odeonspl.) 

  
 
Präsidentin 
des Bayer. Landtags 
Frau Barbara Stamm, MdL 
Maximilianeum 
81627 München 
 
 
 
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom 

PI/G-4254-2/2464 I 
21.07.2017 

Unser Zeichen 

IC1-0557-1-1-1 

München 

4. September.2017 

 
 
Schriftliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Florian Ritter vom 20.07.2017 
betreffend Einsatzübung der Polizei am 19.07.2017 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

 

die Schriftliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

zu 1. 

Ist es richtig, dass keine Bereitstellung von Getränken trotz Extremwetterlage (Hit-

ze) und besondere Beanspruchung durch die Einsatzübung erfolgte? 

 

Das Polizeipräsidium München hat kurzfristig beim Staatsministerium des Innern, 

für Bau und Verkehr beantragt, dass im Rahmen einer anstehenden Übung auf-

grund der zu erwartenden Hitze unentgeltlich Getränke ausgegeben werden dür-

fen. Dieser Antrag wurde jedoch, unter Hinweis auf die bestehende Regelungsla-

ge, abgelehnt.   

 

zu 2. 

Wenn ja, wie lautet die Begründung für dieses Vorgehen? 
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In den Bestimmungen über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei 

ist geregelt, unter welchen Bedingungen und in welchem Umfang bei Einsätzen 

und Übungen an die Beamten Verpflegung (somit auch Getränke) unentgeltlich 

abgegeben wird. Danach ist es nicht vorgesehen, die Beamten bei Übungen am 

Dienstort unentgeltlich zu versorgen.  

Da es darüber hinaus keine weitere Rechtsgrundlage bezüglich der unentgeltli-

chen Abgabe von Getränken gibt und das Polizeipräsidium München in seinem 

Antrag auch keinen Grund angeführt hat, der es den Polizeikräften unmöglich 

macht, sich während dieser Übung, wie bei allen Übungen zuvor, selbständig aus-

reichend zu versorgen, wurde der Antrag abgelehnt.  

 

zu 3. 

Wenn ja, wie bringt das die Bayerische Staatsregierung in Einklang mit Ihrer Für-

sorgepflicht gegenüber den eingesetzten Beamten? 

 

Die Bestimmungen über die Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei 

sind in erster Linie darauf abgestimmt, die Beamten bei jeglichen Einsatzlagen 

ausreichend zu versorgen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass in der Regel 

die Einsatzdauer und die Belastung nicht planbar sind. So kann der Einsatz auf-

grund von Versorgungsproblemen weder unterbrochen noch abgebrochen wer-

den. 

 

Dies trifft jedoch bei Übungen nicht zu. Insbesondere wenn diese Übungen ge-

plant am Dienstort abgehalten werden, können sich die Übungsteilnehmer auf die 

Wetterverhältnisse und die zu erwartende Belastung vorbereiten, indem sie sich 

eigenverantwortlich vor Beginn der Übung mit den erforderlichen Getränken ver-

sorgen.  

 

Sofern die Wetterverhältnisse unzumutbar sind, können Übungen auch abgesagt, 

unter- oder abgebrochen werden. 

 

Im Übrigen besteht die Regelung, dass die Beamten bei Übungen am Dienstort 

keine unentgeltlichen Getränke erhalten, bereits seit mehreren Jahrzenten, ohne 

dass dies bisher in Frage gestellt worden ist.  

So ist die Belastung bei einer Übung nicht höher zu bewerten, als die eines Poli-

zeivollzugsbeamten im örtlichen Streifendienst. Im Einsatzfall muss auch dieser 
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die Schutzausstattung tragen und bei allen Witterungsverhältnissen über einen 

längeren Zeitraum Dienst verrichten. Auch dieser muss sich bei Dienstantritt auf 

die im Rahmen seiner täglichen Dienstverrichtung zu erwartende Belastung ein-

stellen und vorab seine Versorgung sicherstellen. 

 

zu 4. 

Wenn ja, wie bringt die Staatsregierung diesen Vorfall in Einklang mit der vom In-

nenminister in der Öffentlichkeit immer propagierten Wertschätzung der Staatsre-

gierung gegenüber den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten? 

 

Wie bereits unter Nr. 3 erwähnt, werden seit mehreren Jahrzehnten von der Poli-

zei bei den unterschiedlichsten Witterungsbedingungen Übungen durchgeführt, 

ohne dass die Getränkeversorgung thematisiert worden ist.  

Die Entscheidung wurde auf Grundlage der geltenden Regelungslage auf Fach-

ebene getroffen. Eine Wertung oder Geringschätzung der Arbeit der Polizei ist 

damit nicht verbunden. Zahlreiche Initiativen und Maßnahmen, sowohl im Perso-

nal- als auch im Ausrüstungsbereich belegen die Wertschätzung der Staatsregie-

rung gegenüber den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. 

 

zu 5. 

Welche Erkenntnisse hat die Bayerische Staatsregierung über das Zusammenwir-

ken von großer Hitze und Dehydrierung bezüglich der Leistungsfähigkeit und der 

gesundheitlichen Folgen für Betroffene? 

 

Die Bayerische Polizei beschäftigt eigene Polizeiärzte, die sich mit den Belastun-

gen im täglichen Dienstbetrieb befassen und selbstverständlich auch auf die Fol-

gen von Dehydrierung hinweisen. Die Polizeikräfte sind daher bezüglich der Not-

wendigkeit einer ausreichenden Flüssigkeitsaufnahme informiert. So liegen dem 

Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr insbesondere keine Erkennt-

nisse vor, dass bei Übungen aufgrund von Dehydrierung die Leistungsfähigkeit der 

Übungsteilnehmer eingeschränkt war oder die Gesundheit angegriffen wurde. 

 

zu 6. 

Welche Konsequenzen zieht die Bayerische Staatsregierung aus diesem Vorfall? 
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Wir prüfen derzeit, ob eine entsprechende Änderung der Bestimmungen über die 

Abfindung bei Einsätzen und Übungen der Polizei möglich ist. Eine entsprechende 

Vorlage an das Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Hei-

mat ist bereits in Vorbereitung. Dessen Zustimmung ist erforderlich, da die Ände-

rung der bestehenden Reglung mit Mehrausgaben verbunden ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Gerhard Eck 
Staatssekretär 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


